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Einleitung

I. Die Revision in der Gerichtsverfassung

Das geltende deutsche Zivilverfahrensrecht kennt im Grundsatz einen drei-
gliedrigen Instanzenzug, in dessen Rahmen das erstinstanzliche Urteil mit 
der Berufung und das Berufungsurteil schließlich mit der Revision angegrif-
fen und überprüft werden kann.

Bis zur Reform des Zivilprozesses im Jahre 2002 konnte die Berufung 
sowohl darauf gestützt werden, dass eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig 
angewendet wurde oder die zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere 
Entscheidung rechtfertigten. Die Berufung war eine vollwertige Tatsachen-
instanz, in welcher die Parteien Noven einführen konnten und eine Neube-
wertung der Tatsachengrundlage nach Wiederholung der Beweisaufnahme 
gestattet war.1 Seit der Prozessrechtsreform 2002 soll die Berufung verstärkt 
der Rechtsfehlerkontrolle dienen, weshalb das Berufungsgericht gem. § 529 I 
Nr. 1 ZPO an die von der ersten Instanz festgestellten Tatsachen gebunden 
ist.2 Trotz dieser Neuausrichtung der Berufung als Instrument zur Rechtsfeh-
lerkontrolle und der hieraus resultierenden Bindung an die erstinstanzlichen 
Tatsachenfeststellungen, soll die Berufung jedoch weiterhin auch dem Gebot 
einer sachlich richtigen Entscheidung verpflichtet sein und der Einzelfallge-
rechtigkeit dienen.3 Aus diesem Grund gilt die Bindung des Berufungsge-
richts an die erstinstanzlich festgestellten Tatsachen auch nur, soweit nicht 
konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
entscheidungserheblichen Feststellungen begründen.4 Die Anforderungen an 
die Voraussetzung einer neuen Tatsachenprüfung sind hierbei nicht zu über-
spannen.5 Vielmehr hat das Berufungsgericht nach Ansicht des BGH immer 
dann neue Tatsachenfeststellungen zu treffen, wenn die erstinstanzlichen 
Feststellungen nicht überzeugen, selbst dann, wenn die Feststellungen nach 

1 Vgl. Musielak / Voit-Ball, ZPO, Vor § 511 Rn. 8.
2 Vgl. Stein / Jonas-Althammer, ZPO, § 529 Rn. 1; Baumbach / Lauterbach, ZPO, 

§ 529 Rn. 2; Musielak / Voit-Ball, ZPO, Vor § 511 Rn. 8; Roth, JZ 2006, S. 9; Zöller-
Heßler, ZPO, Vor § 511 Rn. 1.

3 Vgl. BGH, NJW 2004, S. 2753; Roth, JZ 2006, S. 10 und 12; Stein / Jonas-Alt-
hammer, ZPO, § 529 Rn. 2; Baumbach / Lauterbach, ZPO, § 529 Rn. 2.

4 § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
5 Baumbach / Lauterbach, ZPO, § 529 Rn. 2.
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den gesetzlichen Auslegungsregeln möglich (vertretbar) sind.6 Des Weiteren 
ist in den Grenzen von § 531 ZPO auch neuer Tatsachenvortrag der Parteien 
zulässig. Hiernach sind neue Angriffs und Verteidigungsmittel zuzulassen, 
wenn sie einen Gesichtspunkt betreffen, der vom erstinstanzlichen Gericht 
erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten wurde, sie infolge eines 
Verfahrensmangels in der ersten Instanz nicht geltend gemacht wurden oder 
die Nichtgeltendmachung nicht auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. 
Obwohl die „Luxusberufung“ des alten Rechts (§ 525 ZPO a. F.) mit einer 
vollen zweiten Tatsacheninstanz aufgegeben wurde, erfolgt in der Berufung 
also weiterhin eine beschränkte Tatsachenprüfung,7 weshalb die Berufung 
sowohl hinsichtlich ihres Zwecks als auch ihres Prüfungsumfangs deutliche 
Unterschiede zur Revision beibehält.

Im Gegensatz dazu kann die Revision nur darauf gestützt werden, dass die 
angefochtene Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht.8 Eine 
solche Rechtsverletzung liegt vor, wenn eine Rechtsnorm, unabhängig da-
von, ob es sich um eine Verfahrensvorschrift oder materielles Recht handelt, 
gar nicht oder nicht richtig angewendet worden ist.9 Das Revisionsgericht hat 
seiner Entscheidung grundsätzlich das Parteivorbringen so zugrunde zu le-
gen, wie es sich aus dem Berufungsurteil, den Sitzungsprotokollen und den 
in Bezug genommenen Schriftsätzen und Anlagen ergibt.10 Die Berücksichti-
gung neuer Tatsachen ist im Rahmen der Revision folglich weitestgehend 
ausgeschlossen und es erfolgt lediglich eine Überprüfung der richtigen 
Rechtsanwendung. Ein weiteres Wesensmerkmal der Revision besteht darin, 
dass sie zwar auch der Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit dient, dieser 
individuelle Rechtszweck jedoch durch das Allgemeininteresse an der Schaf-
fung einheitlicher Rechtsbedingungen durch Rechtsfortbildung und Förde-
rung der Rechtseinheit überlagert wird.11 Entsprechend dieser Zielrichtung 
sind gegen Revisionsurteile auch keine weiteren Rechtsmittel mehr möglich, 
weshalb die Revision als letztinstanzliches Rechtsmittel den Instanzenzug 
beendet.

In Abgrenzung zu anderen Rechtsmitteln lassen sich daher folgende Ei-
genschaften als revisionsspezifische Charakteristika festhalten: die Beschrän-
kung des Prüfungsumfanges auf Rechtsfragen und der damit verbundene 

6 BGH, NJW 2004, 2751, 2753; Roth, JZ 2006, S. 12.
7 Stein / Jonas-Althammer, ZPO, § 529 Rn. 2; Roth, JZ, S. 9 und 11; Zöller-Heßler, 

ZPO, § 529 Rn. 1; Musielak / Voit-Ball, ZPO, § 529 Rn. 1.
8 § 545 Abs. 1 ZPO.
9 Vgl. § 546 ZPO; Zöller-Heßler, ZPO, § 545 Rn. 1.
10 § 559 Abs. 1 ZPO; Baumbach / Lauterbach, ZPO, § 559 Rn. 4; Zöller-Heßler, 

ZPO, § 559 Rn. 1.
11 Zöller-Heßler, ZPO, Vor § 542 Rn. 1.
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Ausschluss neuer Tatsachen, die Stellung als letztinstanzliches Rechtsmittel, 
sowie der Zweck Rechtseinheit zu gewährleisten. Darüber hinaus weist die 
Revision, wie andere Rechtsmittel, einen Suspensiv- und Devolutiveffekt 
auf. 

Völlig anders lief dagegen das Verfahren nach mittelalterlichem Recht 
außerhalb der Kirche ab, welches lediglich eine einstufige Gerichtsbarkeit 
und keine übergeordnete zweite oder dritte Instanz kannte.12 Bis in das Spät-
mittelalter hinein war eine Anfechtung und erneute Überprüfung von einmal 
erlassenen Urteilen nicht möglich. Im mittelalterlichen dinggenossenschaftli-
chen Gericht wurden die Urteile von der Gerichtsversammlung, welche aus 
den Angehörigen der Gerichtsgemeinde oder deren Repräsentanten bestand, 
gefunden. Der Richter hatte hierbei nur verfahrensleitende Aufgaben und 
fragte ein Mitglied der Gerichtsversammlung, was in dem konkreten Fall als 
richtiges Recht gelten solle.13 Das richtige Recht und somit auch das Urteil 
wurden nicht durch eine nachprüfbare und wissenschaftlichen Regeln fol-
gende Anwendung geschriebenen Rechts und eine Subsumtion von Tatsachen 
unter Rechtsnormen gefunden, sondern durch assoziative Beurteilung des 
Falles nach Rechtserfahrungen und tradiertem Rechtswissen.14 Das Recht 
wurde nicht angewendet, sondern gefunden. Wenn der Urteilsvorschlag die 
Zustimmung der Gerichtsversammlung fand, wurde der Prozess beendet und 
der Vorschlag von dem Richter als Urteil verkündet. Mit der Verkündung 
wurde aus dem Vorschlag überhaupt erst ein zu befolgendes Urteil, welches 
nicht mehr anfechtbar war.15 Vertrat jedoch ein anderes Mitglied der Ge-
richtsgemeinde eine andere Rechtsauffassung, so konnte es den Vorschlag 
schelten und einen Gegenvorschlag vortragen. In diesen Fällen lag ein ge-
zweites Urteil vor und die beiden Vorschläge wurden einer anerkannten 
Rechtsautorität, meistens einem Oberhof, vorgelegt. Der Oberhof nahm hie-
raufhin eine Beurteilung des ihm vorgetragenen Falles anhand seiner eigenen 
Rechtserfahrung und Rechtskenntnisse vor. Diese Beurteilung und die damit 
verbundene Feststellung, welcher Urteilsvorschlag der Bessere war, teilte er 
sodann dem anfragenden Gericht mit. Hierbei handelte es sich jedoch nicht 
um ein Urteil im Sinne eines Entscheidungsaktes, sondern um eine Rechts-
auskunft und Rechtsbelehrung.16 Das anfragende Gericht brachte diese 
Rechtsbelehrung dann in das Verfahren ein und erließ ein entsprechendes 
Urteil. Dieser sog. Rechtszug war daher keine eigene Instanz, mit welcher 

12 Allgemein zum mittelalterlichen deutschen Recht und Gericht Weitzel, Ding-
genossenschaft und Recht; ders., Über Oberhöfe, Recht und Rechtszug.

13 Diestelkamp, Durchsetzung des Rechtsmittels der Appellation, S. 7.
14 Vgl. Weitzel, Über Oberhöfe, S. 8; Diestelkamp, Durchsetzung des Rechtsmittels 

der Appellation, S. 7.
15 Vgl. Diestelkamp, Durchsetzung des Rechtsmittels der Appellation, S. 7, 8.
16 Vgl. Weitzel, Rechtszug, in: HRG, Sp. 431.


